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Tipp vom
Fachanwalt für Verkehrsrecht

 Topthema:

Lichtbild verwertbar?
Ist der Mandant anhand des Lichtbildes über-
führt und verurteilt worden, stellt sich die
Frage, ob der Amtsrichter die von der ober-
gerichtlichen Rechtsprechung aufgestellten
Anforderungen an das Urteil beachtet hat.
Denken Sie daran: Die Oberlandesgerichte
gehen bei der Rechtsprechung wie „Erbsen-
zähler“ vor. Die formalen Anforderungen an
den Amtsrichter sind so hoch, dass trotz Ver-
urteilung in der ersten Instanz immer zu prü-
fen ist, ob doch noch Luft für einen Freispruch
in der zweiten Instanz ist.

Verweisung auf das vom Verkehrsverstoß
gefertigte Foto: Der Amtsrichter kann in den
Urteilsgründen auf das in der Akte befindliche
Foto von dem Verkehrsverstoß Bezug neh-
men. Aufgrund dieser Bezugnahme wird das
Lichtbild dann zum Bestandteil der Urteils-
gründe. Lesen Sie, was er in der Urteilbe-
gründung beachten muss:

Foto weist eine schlechte Qualität auf: Dann
muss der Richter in den Urteilsgründen um-
fassend darlegen, warum er gleichwohl den
Fahrer anhand des Lichtbildes hat identifizie-
ren können. Er muss insbesondere darlegen,
welche charakteristischen Eigenarten das Bild
geeignet erscheinen lassen, den Betroffenen
sicher als die auf dem Radarfoto abgebildete
Person zu erkennen. Eine ständige Fehler-
quelle der Amtsgerichte.

• Nicht ausreichend ist z.B. die Formulie-
rung: „Aufgrund des Vergleichs des Betrof-
fenen mit den vom Gericht in Augenschein
genommenen Fotos, Blatt …, stand zur
Überzeugung des Gerichts zweifelsfrei
fest, dass der Betroffene zum Tatzeitpunkt
Fahrer des Fahrzeugs war.

• Nicht ausreichend ist auch die Formulie-
rung: „Dieser Sachverhalt (bezüglich der
Täterschaft des Betroffenen, der sich zur
Sache nicht eingelassen hat) steht fest
aufgrund ... der Inaugenscheinnahme des
Radarfotos ….“ Ebenfalls wohl nicht aus-
reichend ist der bloße Hinweis auf „die
Lichtbilder und die überbrachten weiteren
Vergrößerungen im Hauptverhandlungs-
termin“.

Verweist der Tatrichter in den Urteils-
gründen nicht auf das Beweisfoto, ist ein
erhöhter Begründungsaufwand erforder-
lich. Es genügt dann weder, dass (nur) das
Ergebnis der Überzeugungsbildung mitge-

teilt wird, noch, wenn bloß die zur Identi-
fizierung herangezogenen Merkmale der
auf dem Foto abgebildeten Person aufge-
listet werden. Vielmehr muss der Richter
dem Rechtsbeschwerdegericht, dem das
Lichtbild mangels Verweisung in den
Urteilsgründen nicht als Anschauungs-
objekt zur Verfügung steht, durch eine
entsprechend ausführliche Beschreibung
die Prüfung ermöglichen, ob es für eine
Identifizierung geeignet ist. Das bedeutet:

• Das Urteil muss Ausführungen zur Bild-
qualität enthalten. Die Formulierung ist:
„Auf dem Originallichtbild in DIN A5-Ver-
größerung ist der Betroffene aber hinrei-
chend klar zu identifizieren“, als noch ge-
nügend angesehen worden, um auf eine
ausreichende Bildqualität des vorliegen-
den Lichtbildes des Betroffenen zu schlie-
ßen.

• Die abgebildete Person oder jedenfalls
mehrere Identifizierungsmerkmale muss
der Amtsrichter so präzise beschreiben,
dass anhand der Beschreibung in gleicher
Weise wie bei Betrachtung des Fotos die
Prüfung der Ergiebigkeit des Fotos möglich
ist.

• Umstände, die eine Identifizierung er-
schweren können, sind ebenfalls zu schil-
dern. Das kann z.B. der Fall sein, wenn der
Rückspiegel einen Teil des Gesichts des
Betroffenen verdeckt hat.

• Die Mitteilung der Identifizierungs-
merkmale wird nicht dadurch entbehrlich,
dass weitere Beweisanzeichen auf die Tä-
terschaft des Betroffenen hindeuten. Auch
aus dem Schweigen des Betroffenen dür-
fen keine für ihn nachteiligen Schlüsse ge-
zogen werden. Entsprechendes gilt für eine
(taktische) Anfrage des Verteidigers, ob
ggf. ein an sich drohendes
Fahrverbot gegen eine Er-
höhung der Geldbuße in
Wegfall kommen könne.

Beschreibung der Identifizierung: Wie viele
Merkmale des Betroffenen der Tatrichter be-
schreiben muss, hängt davon ab, wie indivi-
duell die beschriebenen Merkmale sind und
wie sicher sie es ermöglichen, eine bestimm-
te Person zu erkennen. Als Faustregel gilt: Je
individueller die angeführten Merkmale sind,
desto kleiner kann die Zahl der Merkmale
sein.
Mein Tipp: Es reicht nicht aus, wenn einerseits
die auf dem Lichtbild abgebildete Person und
andererseits der Betroffene beschrieben wer-
den. Das erklärt nicht, warum und woran der
Tatrichter den Betroffenen als die abgebilde-
te Person erkannt hat.

 Urteil in Stichworten:
Das bloße Halten eines Mobiltelefons wäh-
rend der Fahrt ist keine verbotswidrige Benut-
zung: Das Mobiltelefon des betroffenen Au-
tofahrers fiel während eines innerörtlichen
Abbiegevorgangs in den Fußraum auf der
Fahrerseite. Nachdem er es daraufhin wieder
aufgehoben hatte, hielt er es in der Hand.
Das Amtsgericht verurteilte den Autofahrer
unter anderem wegen der Ordnungswidrig-
keit der unerlaubten Nutzung eines Handys
zu einer Geldbuße.
Die gegen diese Entscheidung eingelegte
Rechtsbeschwerde des Betroffenen hat in der
Sache Erfolg. Nach Ansicht des OLG ist die
vom Amtsgericht zugrunde gelegte Rechtsan-
sicht, nach der das bloße Halten eines Mobil-
telefons bereits eine „Benutzung“ eines
Mobiltelefons, nicht mit dem Wortsinn der
Vorschrift zu vereinbaren (OLG Bamberg).

 Denken Sie daran …
Rechtsberatung am Telefon sinnvoll? Boris
Becker wirbt seit einiger Zeit für die Rechts-
beratung am Telefon durch die D.A.S. Fast alle
Rechtsschutzversicherer bieten diesen Service
an. Denken Sie aber daran, dass der Telefon-
anwalt keine aussagekräftigen Unterlagen vor
sich hat, die Beratung kann nur oberflächlich
sein. Im Übrigen besteht die Gefahr, dass
Ihnen der Fall „ausgeredet“ wird, damit die
Kosten der Versicherung gering gehalten wer-
den. Mein Tipp: Finger weg von Rechts-
beratungshotlines.
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